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I.

Grundsätze

1. Der Betriebskollektivvertrag ist eine Vereinbarung zwi
schen dem Betriebsleiter und der Betriebsgewerkschafts
leitung zur aktiven Einbeziehung der Werktätigen in die 
Leitung und Planung des Betriebes, zur Entfaltung der 
schöpferischen Initiativen im sozialistischen Wettbewerb 
zur Erfüllung und gezielten Überbietung des Planes, zur 
planmäßigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen, zur Entwicklung eines hohen Kultur- und Bil
dungsniveaus sowie zur weiteren Ausprägung der sozia
listischen Lebensweise.
Im Betriebskollektivvertrag sind alle Verpflichtungen und 
Festlegungen darauf zu richten, wirksame Voraussetzun
gen und günstige Arbeitsbedingungen für die Verwirkli
chung der jährlichen Planaufgaben und Wettbewerbsbe
schlüsse zu schaffen.

2. Betriebskollektivverträge sind auszuarbeiten in
a) jedem Kombinatsbetrieb der volkseigenen Kombi

nate,
b) anderen volkseigenen Betrieben und ihnen gleichge

stellten Betrieben,

c) territorial getrennten Betriebsteilen volkseigener Be
triebe, denen Planaufgaben, Teile finanzieller Fonds, 
insbesondere Fonds der persönlichen materiellen Inter
essiertheit, zur planmäßigen eigenverantwortlichen 
Verwendung übertragen werden und in denen eigene 
Betriebsgewerkschaftsorganisationen bestehen,

d) staatlichen Organen und haushaltgeplanten Einrichtun
gen, in denen eigene Betriebsgewerkschaftsorganisa
tionen bestehen. In diesen erfolgt die Ausarbeitung der 
Betriebskollektivverträge unter Berücksichtigung der 
spezifischen Bedingungen sinngemäß entsprechend der 
Richtlinie.

3. Im Betriebskollektivvertrag sind konkrete, abrechenbare 
und termingebundene Verpflichtungen des Betriebsleiters 
und der Betriebsgewerkschaftsleitung sowie Festlegungen 
entsprechend dem Arbeitsgesetzbuch und anderen Rechts
vorschriften aufzunehmen.
Die Verpflichtungen haben der unterschiedlichen Verant
wortung des Betriebsleiters und der Betriebsgewerk
schaftsleitung zu entsprechen.
Der Betriebskollektivvertrag ist jährlich auf der Grund
lage des Betriebsplanes bis zum 31. Januar jedes Plan
jahres abzuschließen.

4. Alle jährlich sich wiederholenden bewährten Verpflich
tungen und Festlegungen, insbesondere zu den im Ab
schnitt IV dieser Richtlinie genannten Komplexen, sind 
als Anlage dem Betriebskollektivvertrag beizufügen.
Diese Anlage ist jährlich zu überprüfen, bei Vorliegen 
volkswirtschaftlicher und betrieblicher Erfordernisse zu 
ergänzen bzw. zu verändern und der Gewerkschaftsmit
gliederversammlung bzw. Vertrauensleutevollversamm
lung zur Beschlußfassung vorzulegen.

5. Bei Verpflichtungen und Festlegungen im Betriebskollek
tivvertrag zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Werktätigen hat der Betriebsleiter zu 
sichern, daß
— solche Verpflichtungen und Festlegungen, deren Reali

sierung den Einsatz geplanter Kapazitäten und Mittel 
erfordert, finanziell,- materiell und personell bilanziert 
und vertraglich gesichert werden;

— zur effektiven Nutzung der mit dem Volkswirtschafts
plan bereitgestellten finanziellen und materiellen Mit
tel und Fonds eine enge sozialistische Gemeinschafts
arbeit mit Betrieben des Kombinates und Betrieben 
im Territorium sowie den örtlichen Staatsorganen er
folgt, insbesondere auf der Grundlage von Maßnah

men der territorialen Rationalisierung und von Kom
munalverträgen sowie unter Einbeziehung der Vor
schläge, Hinweise und Initiativen der Werktätigen;

— beim Ausbau bestehender und der Schaffung neuer 
gesundheitlicher, sozialer, kultureller und sportlicher 
Einrichtungen die Möglichkeit der gemeinsamen Nut
zung durch Betriebskollektive und Bevölkerung aus
geschöpft und entsprechende Verträge mit örtlichen 
Staatsorganen und beteiligten Betrieben über die bei
derseitigen Leistungen und den Nutzen abgeschlossen 
werden.

6. Die Ausarbeitung des Betriebskollektivvertrages hat in 
Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetzbuch sowie ande
rer Rechtsvorschriften einschließlich der Rahmenkollek
tivverträge zu erfolgen.
Verpflichtungen und Festlegungen im Betriebskollektiv
vertrag, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen, sind 
rechtsunwirksam.

II.

Aufgaben des Betriebsleiters und der 
Betriebsgewerkschaftsleitung, des Generaldirektors 

und des Kollektivs der BGL-Vorsitzenden, 
der Leiter der Staatsorgane, 

wirtschaftsleitenden Organe sowie 
der zuständigen Gewerkschaftsvorstände

1. Der Betriebsleiter hat gemeinsam mit der Betriebsgewerk
schaftsleitung die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbe
reitung, Ausarbeitung, Diskussion und zum Abschluß des 
Betriebskollektivvertrages festzulegen.

Sie haben dabei vor allem zu gewährleisten, daß die Vor
bereitung des Betriebskollektivvertrages unmittelbar mit 
der jährlichen Plandiskussion zum Volkswirtschaftsplan 
verbunden wird, die Werktätigen umfassend in die Vor
bereitung und Ausarbeitung des Betriebskollektivvertrages 
einbezogen und ihre im Verlauf der Plandiskussion sowie 
weiterer Aussprachen über den Entwurf des Betriebskol
lektivvertrages unterbreiteten realisierbaren Vorschläge, 
Hinweise und Kritiken bei der inhaltlichen Gestaltung 
des Betriebskollektivvertrages berücksichtigt werden.
Der Entwurf des Betriebskollektivvertrages ist nach ein
gehender Diskussion mit den Werktätigen in einer Ge
werkschaftsmitgliederversammlung bzw. Vertrauensleute
vollversammlung zu beraten und zu beschließen.

Der Betriebsleiter und die Betriebsgewerkschaftsleitung 
nehmen die Verwirklichung der von ihnen übernommenen 
Verpflichtungen und getroffenen Festlegungen unter stän
dige Kontrolle und gewährleisten die regelmäßige Infor
mation in den Mitgliederversammlungen der Gewerk
schaftsgruppen über die Planerfüllung, die Wettbewerbs
ergebnisse und die Erfüllung des Betriebskollektivvertra
ges. Zweimal im Jahr hat eine umfassende Rechenschafts
legung über die Realisierung des Betriebskollektivvertra
ges in der Gewerkschaftsmitgliederversammlung bzw. 
Vertrauensleutevollversammlung zu erfolgen.

2. Der Generaldirektor des Kombinates und das Kollektiv 
der BGL-Vorsitzenden geben zur Ausarbeitung der Be
triebskollektivverträge zu Beginn der Plandiskussion eine 
Grundorientierung heraus. Die Grundorientierung soll 
gewährleisten, daß entscheidende Aufgaben der ökonomi
schen und sozialen Entwicklung des Kombinates in den 
Betriebskollektivverträgen Berücksichtigung finden.

Die Grundorientierung sollte vor allem beinhalten:
— Grundsätze zur Führung, Organisierung und Auswer

tung des sozialistischen Wettbewerbs, besonders von 
Leistungsvergleichen und Erfahrungsaustauschen;


